
In den Debatten, die wir hier über das Insolvenzrecht 
geführt haben, sind immer wieder verschiedene Hinweise 
gekommen. Da waren natürlich die Hinweise, dass es 
verschiedene weitere Handlungsfelder im Insolvenzrecht 
gibt. Das haben auch wir von den Regierungsfraktionen 
an mancher Stelle so gesehen. Es ist natürlich auch immer 
der Hinweis gekommen, dass die Aussetzung der Insol-
venzgründe nicht dazu führen darf, dass wir letztendlich 
einfach nur eine Pleitewelle vor uns herschieben und es 
irgendwann dann zum großen Aufprall kommt. Es ist 
sicher richtig, dass der Entwurf, den wir heute hier bera-
ten, schon längere Zeit in der Pipeline ist. Aber gerade auf 
diese Problemstellungen liefert der Entwurf mustergülti-
ge Antworten.

Zum einen ist die Zielsetzung, dass das Gesetz am 
1. Januar 2021 in Kraft treten soll. Das ist nicht unbe-
stritten. Es gibt auch welche, die das kritisch sehen. Aber 
auch damit soll natürlich das Signal gegeben werden, 
dass wir Unternehmen, die von Covid-19 betroffen sind – 
die zwar nicht zahlungsunfähig, aber überschuldet sind –, 
die Möglichkeit geben wollen, in den Geltungsbereich 
dieses neuen Gesetzes zu fallen, um unter Umständen 
schon das neue Instrument, zu dem ich nachher noch 
etwas sage, nutzen zu können.

Unser Ziel ist: Wir wollen keine Pleitewelle. Die Idee 
ist, dass wir den Unternehmerinnen und Unternehmern 
im Land über die Monate hinweg zur Seite stehen. Ich 
glaube, das ist das, was uns hier fraktionsübergreifend 
motiviert.

(Beifall des Abg. Dr. Heribert Hirte [CDU/ 
CSU])

Kernstück dieses Entwurfs sind vor allem die Ände-
rungen im StaRUG – Professor Hirte hat es vorhin skiz-
ziert –, im Unternehmensstabilisierungs- und -restruktu-
rierungsgesetz. Dort kommen wir zu einem ganz 
wesentlichen Instrument, nämlich zu präventiven 
Restrukturierungsmaßnahmen.

Ich will die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu erklären, 
warum das so wichtig und dieser Ansatz auch so richtig 
ist. Es gibt jetzt die Möglichkeit, im Vorfeld eines Insol-
venzverfahrens Sanierungsmaßnahmen auch gegen den 
Willen einzelner Beteiligter durchzuführen. Bisher ist es 
so, dass vor dem Insolvenzverfahren eigentlich nur die 
außergerichtliche Sanierung möglich ist, und die erfor-
dert aber Einstimmigkeit. Im Insolvenzverfahren gibt es 
dann die Möglichkeit der Mehrheitsentscheidung; aber 
dann ist man eben schon im Insolvenzverfahren.

Deswegen setzen wir mit diesem neuen Instrument 
etwas auf die Schiene, was die Praxis sehnlichst erwartet 
hat und was natürlich auch Gegenstand der EU-Richtlinie 
ist, die wir an dieser Stelle umsetzen. Das Ganze eröffnet 
mehr Flexibilität, die eben so weit gehen soll, dass die 
Sanierungsmaßnahme in Einzelfällen eben auch vom 
Geschäftsführer vorgenommen werden kann und man 
eben nicht extra einen Insolvenzverwalter bestellen 
muss. Wir glauben, dass das ein Schritt in die richtige 
Richtung ist.

Es wird so sein, dass uns jetzt im parlamentarischen 
Verfahren sicher noch Einzelfragen beschäftigen werden. 
Die Grünen haben in ihrem Antrag eine solche Frage-

stellung aufgeworfen, nämlich ob die Verfahrensvor-
schriften nicht so kompliziert sind, dass kleine Unterneh-
men und zum Beispiel auch Start-ups unter Umständen 
gar nicht in den Genuss dieser Neuerungen kommen. Das 
müssen wir uns angucken.

Wir aus dem Freistaat Bayern oder zumindest die 
Bayerische Staatsregierung hat noch etwas Bauch-
schmerzen, weil sie im Artikel 2 einen Eingriff in die 
Länderkompetenz sieht; darüber werden wir reden müs-
sen. Darauf freue ich mich.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident in Claudia Roth:
Danke schön, Alexander Hoffmann. – Ich bin auch 

Bayer, nicht? Bayern ist vielfältig. – Damit schließe ich 
die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 
den Drucksachen 19/24181 und 19/24379 an die in der 
Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. – 
Weitere Überweisungsvorschläge haben wir nicht. Dann 
wird genau so verfahren.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 5 auf:
Beratung der Antwort der Bundesregierung auf 
die Große Anfrage der Abgeordneten Matthias 
W. Birkwald, Matthias Höhn, Dr. Dietmar 
Bartsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE
Rückwirkende Einbeziehung der DDR-Alt-
übersiedlerinnen und DDR-Altübersiedler in 
die Gesetzgebung zur Rentenüberleitung
Drucksachen 19/11250, 19/16953

Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten 
beschlossen.

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, Platz zu neh-
men, bevor ich den ersten Redner aufrufe. – Ich rufe den 
ersten Redner auf: Matthias W. Birkwald für die Fraktion 
Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Her-

ren! Nach dem Mauerfall hat die Bundesrepublik 
Deutschland die Ostdeutschen in die gesetzliche Renten-
versicherung integriert. Die Rentenüberleitung war eine 
große Aufgabe; es gab Licht und Schatten.

Um ein Problem geht es dabei in unserer Großen 
Anfrage. Menschen, die schon Jahre oder Jahrzehnte 
vor dem Mauerfall unter großen Entbehrungen und 
nach vielen Demütigungen und oft auch unter Einsatz 
ihres Lebens aus der DDR in den Westen geflohen oder 
ausgereist waren, wurden rückwirkend und heimlich in 
die Rentenüberleitung einbezogen. Diesen DDR-Flücht-
lingen hatten alle westdeutschen Regierungen vor 1989 
versprochen, dass sie rentenrechtlich so behandelt wer-
den würden, als hätten sie ihr komplettes Arbeitsleben im 
Westen verbracht.
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Dieses Versprechen stand so im „Wegweiser für 
Flüchtlinge und Übersiedler aus der DDR“, herausgege-
ben vom Bundesminister des Innern im Jahre 1980 und 
danach. Gut und richtig; denn ihre Ansprüche gegenüber 
der DDR-Sozialversicherung waren ihnen ja auch stor-
niert, aberkannt und gestrichen worden. Das wurde ihnen 
nicht nur versprochen, sondern es wurde auch im Fremd-
rentengesetz juristisch eindeutig so verankert. Sie erhiel-
ten ein FRG-Rentenkonto; ihre DDR-Vergangenheit 
spielte sozialrechtlich keine Rolle mehr. Alles gut.

Aber ab den 90er-Jahren erhielten die DDR-Altüber-
siedlerinnen und -Altübersiedler dann plötzlich ohne jede 
diesbezügliche Information Rentenbescheide mit einem 
anderen Kürzel zugeschickt. Wo früher im Versiche-
rungsverlauf „FRG“ für „Fremdrentengesetz“ stand, 
war plötzlich „SVA“ für „beitragspflichtiger Verdienst 
zur Sozialpflichtversicherung im Beitrittsgebiet“ einge-
tragen worden. Damit waren die Entgeltpunkte zusam-
mengeschmolzen. Ihre bisherigen Rentenansprüche wur-
den gelöscht, und diese wurden plötzlich von der 
Rentenversicherung als DDR-Zeiten bewertet – das alles 
ohne vorherige nachvollziehbare Debatte im Bundestag, 
ohne eine vernünftige Begründung in irgendeinem der 
vielen Nachwendegesetze und ohne eine direkte Informa-
tion der Betroffenen. So wurden Flüchtlinge über Nacht 
wieder zu DDR-Bürgerinnen und DDR-Bürgern 
gemacht, und das ist völlig inakzeptabel.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Die Bundesregierung behauptet, das alles stünde im 
Renten-Überleitungsgesetz. Das stimmt nicht; denn das 
war eindeutig an die damaligen Versicherten im Beitritts-
gebiet adressiert. Liebe Bundesregierung, liebe Kollegin-
nen und Kollegen von Union und SPD, bitte zeigen Sie 
mir die Stelle im Gesetz, wo das stehen soll.

(Daniela Kolbe [SPD]: Antworten des Bun-
desministeriums!)

Die Betroffenen empfinden das bis heute als Diskrimi-
nierung und als Rechtsbruch. Ich kann das verstehen.

(Beifall bei der LINKEN)
Meine Damen und Herren, ich empfehle Ihnen allen 

einen Blick auf die Webseite der Interessengemeinschaft 
ehemaliger DDR-Flüchtlinge e. V.; die Adresse lautet 
www.flucht-und-ausreise.info. Der Vereinsvorsitzende, 
Herr Dr. Jürgen Holdefleiß, hat Sie in den vergangenen 
Tagen angeschrieben und Antworten der Bundesregie-
rung auf die Große Anfrage der Linken kritisch kommen-
tiert. Bitte antworten Sie in Ihren Erwiderungen nicht mir, 
sondern antworten Sie bitte den Betroffenen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Die Altübersiedlerinnen und Altübersiedler haben 
jahrzehntelang auf das Rentenrecht vertraut, und sie 
haben fleißig gearbeitet. Sie haben sich im Westen ein 
neues Leben aufgebaut, und dann wurden sie durch die 
Wiedervereinigung, die sie mehr als viele andere Men-
schen in diesem Land herbeigesehnt hatten, schwer 
benachteiligt. Das ist doch absurd!

(Beifall bei der LINKEN)

Verehrte Bundesregierung – ich sehe jetzt weder die 
Staatssekretärin noch den Minister –,

(Zurufe von der CDU/CSU: Doch!)
Herr Weiß, die Geflüchteten wollen im Jahr 31 nach dem 
Mauerfall kein Bedauern. Sie wollen auch keine Ent-
schuldigung. Nein, sie fordern den echten Willen, dieses 
Unrecht endlich aufzuarbeiten und Konsequenzen daraus 
zu ziehen. Wir Linken unterstützen das.

(Beifall bei der LINKEN)
Meine Damen und Herren, zum Schluss. Wir waren 

schon mal weiter. Wir hatten im Petitionsausschuss be-
reits 2013 einen vollständigen überparteilichen Konsens. 
Es gab das Gutachten von Professor Heinz-Dietrich 
Steinmeyer. Er sagte: Es ist gezeigt worden, dass eine 
Lösung möglich ist, wenn bestimmte Rahmenbedingun-
gen beachtet werden. – Und genau das erwarten wir Lin-
ken vom Ministerium für Arbeit und Soziales und von 
Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

Vizepräsident in Claudia Roth:
Ich habe auch eine Erwartung an Sie.

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE):
Ich bin auch sofort bereit, Ihrer Erwartung nachzuge-

ben, und sage: Herzlichen Dank.
(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident in Claudia Roth:
Danke schön.

(Niema Movassat [DIE LINKE]: So schnell 
geht’s selten!)

– Tja, das nennt man Autorität. – Vielen Dank, Matthias 
W. Birkwald.

Nächster Redner: für die CDU/CSU-Fraktion Frank 
Heinrich.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Frank Heinrich (Chemnitz) (CDU/CSU):
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Sehr verehrte Kolle-

ginnen und Kollegen! Es hörte sich jetzt, Herr Kollege 
Birkwald, an wie ein Antrag von Ihnen. Dabei geht es 
heute – das wollte ich einfach an den Anfang stellen – 
um die Beratung der Antwort der Bundesregierung zu 
diesem Thema. Sie haben es dargestellt; ich möchte das 
noch mit meinen Worten machen.

Worum geht es heute? Vor 1992 regelte das FRG – Sie 
haben es angesprochen –, das Fremdrentengesetz, wie die 
in der DDR zurückgelegten Versicherungszeiten in der 
BRD rentenrechtlich zu berechnen seien. Den Versiche-
rungszeiten wurden fiktive Verdienste zugeordnet, wie 
sie bei vergleichbarer Qualifikation und Tätigkeit, die 
die Betroffenen in der BRD gehabt hätten, tatsächlich 
erzielt worden wären. Man nannte das fachlich „Tabel-
lenentgelte“.

Mit dem Renten-Überleitungsgesetz sind diese Regel-
ungen im Fremdrentengesetz zum 1. Januar 1992 folge-
richtig, wie wir finden, gestrichen worden; denn wir hät-
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ten sonst eine andere Ungerechtigkeit erzeugt, wissend, 
dass auch die jetzige als schmerzhaft empfunden wird. 
Ebenfalls mit Wirkung zu diesem Datum wurden mit 
diesem Gesetz neue Regelungen in das SGB VI einge-
führt. Diese Regelungen gelten seitdem zur Bewertung 
im Beitrittsgebiet, also in den neuen Bundesländern. Seit-
dem wurden grundsätzlich nicht mehr die Tabellenent-
gelte wie bis zu dem genannten Datum zugrunde gelegt, 
sondern die tatsächlich in der DDR versicherten Ver-
dienste, natürlich umgewertet mit einem Hochwertungs-
faktor,

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Ja, 
warum? Versprochen, gebrochen!)

weil sie an das Verdienstniveau bzw. vergleichbare Ver-
dienste in der BRD anzupassen waren.

„Ist das gerecht?“, kann man fragen und fragen Sie. Ist 
das rechtens? Dazu haben Sie immer wieder auch hier in 
diesem Parlament gehört: Die Rechtmäßigkeit dieser 
gesetzlichen Regelungen und ihrer Anwendung auf die 
in der DDR zurückgelegten Versicherungszeiten – 
„zurückgelegt“ im Sinne von „angespart“ – von soge-
nannten DDR-Altübersiedlerinnen und -Altübersiedlern 
haben sämtliche Sozialgerichte bis hin zum Bundesso-
zialgericht bestätigt.

Wo sind wir jetzt in dem Prozess? Wir sind jetzt bei der 
Auswertung; Sie haben die Antwort vom Bundesministe-
rium bekommen. Wir haben Erkenntnisse erlangt; das 
geht ja auf Ihre Anfrage zurück. In dem von Ihnen gerade 
genannten Petitionsverfahren wurde das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales vom Ausschuss um eine 
Prüfung gebeten. Der Ausschuss alleine repräsentiert 
trotz bestehender Einigkeit, wie Sie sie auch bei anderen 
Themen kennen, nicht automatisch das ganze Parlament. 
Da stellten sich Fragen wie: Sollten die Berechtigten 
möglicherweise wählen können, ob sie ihre Rente weiter-
hin auf Basis der Tabellenentgelte berechnet haben wol-
len oder auf Basis der tatsächlich versicherten DDR-Ver-
dienste umgerechnet bekommen?

(Friedrich Straetmanns [DIE LINKE]: Wäre 
eine gute Idee!)

Da wäre eine Kluft entstanden.

Nach eingehender Prüfung und unter Berücksichti-
gung von Rechtsgutachten – ich habe gerade schon 
Bezug genommen auf Rechtmäßigkeit – zur Verfassungs-
gemäßheit der vorgeschlagenen Neuregelung ist das 
Ministerium – da nicken wir; das verstehen wir; das voll-
ziehen wir nach – zu dem Schluss gekommen, dass die 
vorgeschlagene Neuregelung verfassungswidrig wäre 
und Gerechtigkeitslücken – ich habe das am Anfang ge-
sagt – tatsächlich nur an einer anderen Stelle entstünden, 
für andere Personengruppen. In seiner Stellungnahme 
gegenüber dem Petitionsausschuss des Bundestages hat 
dann die Antwort des Ministeriums gelautet, dass eine 
solche Regelung nicht befürwortet werden kann – ver-
ständlich, da rechtsstaatlich begründet. Die Ansicht der 
Bundesregierung bezüglich dieser Neuregelung und ihre 
Antwort haben sich seitdem auch nicht geändert.

Deshalb möchte ich meine Redezeit am Schluss nut-
zen, die letzten Sätze der Antwort auf die Große Anfrage 
bzw. der „großen Beantwortung“, für die ich der Bundes-
regierung dankbar bin, mit Erlaubnis der Präsidentin zu 
zitieren:

Eine Diskriminierung von DDR-Flüchtlingen sowie 
Ausreiseantragstellerinnen und Ausreiseantragstel-
lern liegt nicht vor. Ihre DDR-Versicherungszeiten 
werden grundsätzlich in gleicher Weise berücksich-
tigt wie vergleichbare DDR-Versicherungszeiten 
anderer Personen. Die politisch zu beantwortende 
Frage, ob jemand mit seinem Verhalten einen ent-
scheidenden Anteil zur Herstellung der deutschen 
Einheit geliefert hat oder nicht, kann in Bezug auf 
die Höhe einer Rente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung keine Rolle spielen. Für die Berech-
nung einer Rente kommt es grundsätzlich nur auf 
die Versicherungszeiten an, insbesondere auf die 
Höhe der versicherten Verdienste und die Dauer 
der Beitragszahlung.

Dieser Einordnung und Bewertung der Bundesregie-
rung haben wir nichts hinzuzufügen.

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident in Claudia Roth:
Vielen Dank, Frank Heinrich. – Nächste Rednerin: für 

die AfD-Fraktion Ulrike Schielke-Ziesing.

(Beifall bei der AfD)

Ulrike Schielke-Ziesing (AfD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Verehrte Bürger! Es geht hier heute um 
Übersiedler und Flüchtlinge aus der ehemaligen DDR, 
die vor dem Mauerfall rentenrechtlich nach dem 
Fremdrentengesetz eingegliedert wurden. Ihre DDR- 
Rentenzeiten wurden nach fiktiven FRG-Tabellenentgel-
ten bewertet, was faktisch zu einer Höherwertung führte. 
Dies wurde nach der Wende mit dem Renten-Überlei-
tungsgesetz im Wesentlichen wieder rückgängig 
gemacht, und die Altübersiedler wurden faktisch wie 
alle anderen DDR-Bürger behandelt.

Die Fraktion der Linken stellt in ihrer Großen Anfrage 
nun viele Fragen zu dieser Thematik. Die Antworten der 
Bundesregierung waren vorhersehbar. Letztendlich wird 
auf diverse Gerichtsurteile verwiesen, die die Rechtsauf-
fassung der Bundesregierung bestätigen. Dem steht aber 
gegenüber, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bun-
destages im Juli letzten Jahres konstatiert hat – ich zitiere 
mit Erlaubnis der Frau Präsidentin –:

Letztlich das in die Bestandskraft der früher erteilten 
Feststellungsbescheide gesetzte Vertrauen höher zu 
werten als die mit der Rentenüberleitung bezweckte 
einheitliche Rentenbemessung der in der DDR 
zurückgelegten Beitragszeiten, ist vor allem eine 
politische Wertung.
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Um genau diese politische Wertung geht es doch. Einer 
Personengruppe wurden Zusagen gemacht; diesen Perso-
nen wurde damals per Bescheid eine Berechnung ihrer 
Altersrentenansprüche nach dem Fremdrentengesetz 
zugesichert. Diese Zusagen wurden mal eben mit einem 
neuen Gesetz aufgehoben. Eine verlässliche und seriöse 
Bundesregierung würde so etwas nicht machen; denn 
damit wird jegliches Vertrauen in die Regierenden ver-
spielt – und natürlich auch in die Rentenversicherung.

(Beifall bei der AfD)
Für mich persönlich ist es unverständlich, warum die 

letzten Bundesregierungen dieser Ungerechtigkeit kein 
Ende bereitet haben. Alle bis dahin regierenden Parteien 
haben sich der Verantwortung entzogen, den Menschen, 
denen per Rentenbescheid Leistungen zugesichert wur-
den, diese auch zukommen zu lassen.

2016 haben sich Linke und Grüne schon einmal für die 
DDR-Flüchtlinge eingesetzt. Das ist irgendwie paradox; 
denn die Grünen waren selbst in Regierungsverantwor-
tung und hätten den DDR-Flüchtlingen bereits 2004 hel-
fen können – haben sie aber nicht. Aus der Opposition 
heraus alles fordern, aber in Regierungsverantwortung 
dement alles vergessen: Genau diese Art der Politik führ-
te zu so viel Politikverdrossenheit.

(Beifall bei der AfD)
Noch paradoxer ist es, dass die Linken sich hier wie-

derholt als Retter der DDR-Flüchtlinge aufspielen,
(Widerspruch des Abg. Matthias W. Birkwald 

[DIE LINKE])
wobei ihre Vorgänger ja für das Leid der Menschen über-
haupt erst verantwortlich sind.

(Beifall bei der AfD – Matthias W. Birkwald 
[DIE LINKE]: Macht ja sonst keiner!)

– Jetzt sind wir ja da. – Ihr damaliger Unrechtsstaat ließ 
den Menschen keine andere Wahl, als aus dem Land zu 
fliehen,

(Dr. Dietmar Bartsch [DIE LINKE]: Deswegen 
sind Sie ja auch dageblieben!)

und damit begann für viele der lange Kampf um Aner-
kennung ihrer Lebensleistung. Dieser Kampf dauert für 
manche bereits Jahre. Denken wir nur an die Union der 
Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft, zu 
der auch die Interessengemeinschaft ehemaliger DDR- 
Flüchtlinge gehört. Seit mehreren Legislaturperioden 
kämpfen sie für Gerechtigkeit für die DDR-Flüchtlinge.

Selbst 30 Jahre nach der Wiedervereinigung hat es 
auch die jetzige Bundesregierung nicht geschafft, 
wenigstens eine Härtefallfondslösung für diese Bürger 
zu schaffen. Obwohl das noch voller Tatendrang in den 
Koalitionsvertrag aufgenommen wurde, sind die Regier-
enden ihrer eigenen Verpflichtung nicht nachgekommen. 
Die Bürger bekommen langsam den Eindruck, dass die 
Bundesregierungen seit Jahren auf Zeit spielen und die 
Hände in den Schoß legen. Das darf so nicht weitergehen, 
meine Damen und Herren auf der Regierungsbank. Kom-
men Sie doch wenigstens ihrer eigenen beschlossenen 
Verpflichtung nach! Das ist doch wohl das Mindeste.

(Beifall bei der AfD)

Wie eine Lösung aussehen kann, haben wir als AfD- 
Fraktion im Oktober letzten Jahres mit einem Antrag hier 
im Plenum gezeigt. Damals forderten wir, für die bei der 
Rentenüberleitung Geschädigten und die ehemaligen 
DDR-Flüchtlinge eine Fondslösung zu schaffen. Ich 
freue mich auf die Beratungen im Ausschuss, und im 
Sinne einer guten Lösung sollten wir bei diesem Thema 
nicht zu viel Zeit verlieren. Wir dürfen nicht vergessen, 
dass diejenigen, die ihr Leben auf der Flucht riskiert 
haben, nicht nur für sich ein besseres Leben ermöglich-
ten, sondern auch den Sturz des Unrechtsstaates DDR 
beeinflussten.

Vielen Dank.
(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident in Claudia Roth:
Vielen Dank, Frau Schielke-Ziesing.

(Zuruf von der Zuschauertribüne – Beifall bei 
der AfD)

– Würden Sie bitte oben Platz nehmen? Ich würde Sie 
bitten, Platz zu nehmen oder den Raum zu verlassen. Hier 
redet das Parlament.

Nächste Rednerin: Daniela Kolbe für die SPD-Frak-
tion.

(Beifall bei der SPD)

Daniela Kolbe (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Um was, um wen geht es eigentlich heute? Es 
geht um Menschen, die bis 1990 aus der DDR geflohen 
sind oder einen Ausreiseantrag gestellt haben und über-
gesiedelt sind. Für die BRD stellte sich die Frage: Wie 
gehen wir mit diesen Staatsbürgerinnen und Staatsbür-
gern rentenrechtlich um? Sie wurden nach Fremdrenten-
recht behandelt. Das heißt, es gab und gibt Tabellen, in 
denen die Berufe stehen, übrigens nach Männern und 
Frauen getrennt. Dann wurde unterstellt: Du hast deine 
Erwerbsbiografie in Westdeutschland gemacht und Bei-
träge gezahlt. – Das war eine pragmatische und auch 
ziemlich großzügige Regelung für die Betroffenen. 
Dann kam zum Glück die Wiedervereinigung – damit 
hatte niemand gerechnet, auch nicht der Gesetzgeber –, 
und es stellte sich die Frage: Wie weiter?

Der Beschluss im RÜG und im Rentenüberleitungs- 
Ergänzungsgesetz war, dass man die Betroffenen zukünf-
tig nach SGB VI, nach allgemeinem Rentenrecht, behan-
deln sollte. Um den Vertrauensschutz herzustellen, soll-
ten diejenigen, die schon sehr lange leben und lange in 
der DDR versichert waren, nämlich diejenigen, die vor 
1937 geboren wurden, weiter nach Fremdrentenrecht 
behandelt werden. Das heißt, es gibt Menschen, für die 
diese Entscheidung große finanzielle Auswirkungen hat. 
Es geht insbesondere um diejenigen, die jünger als 83 
sind, und um diejenigen, die lange in der DDR gearbeitet 
haben. Das heißt, das sind Menschen, die Ende 60 und 
großteilig in den 70ern sind.

Ich finde, dass die Lektüre der Großen Anfrage der 
Linken wirklich sehr instruktiv ist, weil Die Linke die 
Haltung der betroffenen Gruppen glasklar darstellt. Sie 
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stellt dar, dass sie sich diskriminiert fühlen, weil sie in 
eine Lage zurückversetzt werden, aus der sie ja eigentlich 
geflohen sind, zum Teil unter großem Risiko, und dass sie 
sich auch bestraft fühlen, weil sie sozusagen einen Bei-
trag zur Wiedervereinigung geleistet haben, und dann 
kam die Wiedervereinigung, und sie haben weniger.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: So ist 
es!)

Außerdem sei das alles gar nicht so beschlossen wor-
den; diese Gesetzesänderung sei nicht so gemeint gewe-
sen.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Wo steht 
es denn? Mal richtig zeigen, wo es ausgeschrie-
ben ist!)

Die Bundesregierung – wir reden ja auch über die Ant-
wort der Bundesregierung – macht sehr deutlich, dass die 
Behauptung, das sei nie so beschlossen worden oder das 
sei nicht rechtlich,

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Zitieren 
Sie doch mal! Das können Sie gar nicht!)

offenkundig nicht zutrifft und auch ein Rechtsbruch nicht 
zu erkennen ist.

(Frank Heinrich [Chemnitz] [CDU/CSU]: 
Exakt!)

Ich zitiere aus der Antwort der Bundesregierung, mit 
Erlaubnis der Präsidentin:

Hätte der Gesetzgeber des 12. Deutschen Bundes-
tages gewollt, dass in der DDR zurückgelegte 
rentenrechtliche Zeiten von DDR-Übersiedlerinnen 
und DDR-Übersiedlern, die ab dem 1. Januar 1937 
geboren wurden, nach dem FRG zu bewerten sind, 
hätte er eine entsprechende Regelung getroffen. 
Dies hat er nicht getan. Er hat die bisherigen Regel-
ungen

– das kann man wirklich nachlesen –
des FRG für DDR-Zeiten ohne Ausnahme gestri-
chen und lediglich für vor 1937 Geborene mit der 
Regelung des § 259a SGB VI bestimmt, dass statt 
der in der DDR versicherten Verdienste die Tabel-
lenwerte des FRG Anwendung finden sollen.

Aus meiner Sicht haben wir es also mit einer legitimen 
Gesetzesänderung vom Anfang der 1990er-Jahre zu tun. 
Das ist eine Gesetzesänderung, die die Betroffenen 
schreiend ungerecht finden. Ich fände es gut, wenn man 
das mal als Grundlage der gesamten Debatte anerkennen 
würde.

(Beifall bei der SPD)
Eine legitime Gesetzesänderung? Betroffene finden 

das richtig doof. Man könnte jetzt also einfach sagen: 
Wir geben den Betroffenen recht; wir machen das alles 
rückgängig. – Oder man könnte sagen: So ist die Geset-
zeslage; Pech gehabt. – Meine Partei, die SPD, macht es 
sich selten leicht.

(Reinhard Houben [FDP]: Das ist richtig!)
Bei dem Thema haben wir es uns auch nicht leicht 
gemacht. Vor allem unser ehemaliger, mittlerweile ver-
storbener Fraktionskollege Ottmar Schreiner und auch 

unser – was mich wirklich sehr, sehr traurig macht – 
vor wenigen Tagen ebenfalls verstorbener und ehemali-
ger langjähriger rentenpolitischer Sprecher Toni Schaaf 
haben wirklich intensiv um eine Lösung gerungen.

Der Sachverhalt ist wirklich komplex. Warum? Zum 
einen ist das Fremdrentenrecht seitdem geändert worden; 
es wurde verschlechtert.

(Friedrich Straetmanns [DIE LINKE]: Und 
zwar in Schritten, in mehreren!)

Das heißt, wenn wir das jetzt ändern würden, dann wären 
die Betroffenen auch nicht zufrieden. Eine Auslegung 
nach den alten Vergleichstabellen würde wiederum ande-
re Personengruppen, nämlich die Spätaussiedler, ziem-
lich auf die Palme bringen. Das wäre dann eine Debatte 
um Deutsche erster und zweiter Klasse. Die brauche ich 
nicht.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Außerdem gibt es Menschen, die mit den Regelungen 

im SGB VI besser fahren als mit denen im Fremdrenten-
recht. Ich hatte die Männer- und Frauentabellen erwähnt: 
Frauen haben in der DDR besser verdient. In der Land-
wirtschaft wurde im Osten viel besser verdient. – Das 
heißt, es gibt Gruppen, für die ein Zurück – egal welche 
Fremdrenten – eine Schlechterstellung wäre.

Deswegen haben wir lange eine Günstigerprüfung dis-
kutiert. Ich habe darauf aber auch krasse emotionale 
Reaktionen bekommen – von Leuten, die bewusst nicht 
geflohen sind, die gesagt haben: Ich habe richtig Dresche 
gekriegt in diesem System. Ich habe Nachteile gehabt. 
Ich habe Berufsverbot bekommen. Wir haben skandiert: 
„Wir bleiben hier.“ Und diejenigen, die gegangen sind, 
sollen eine Günstigerprüfung bekommen? – Das waren 
emotionale Reaktionen, die ich dazu bekommen habe.

Eine einfache Lösung, ein einfaches Zurück oder eine 
Günstigerprüfung sehe ich nicht.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ich sehe überhaupt keine realistische Lösung auf dem 
Tisch, sondern ich sehe ein gültiges Rentenrecht.

Vizepräsident in Claudia Roth:
Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder 

-bemerkung von Herrn Birkwald?

Daniela Kolbe (SPD):
Eigentlich nicht.

Vizepräsident in Claudia Roth:
Eigentlich? Also nicht.

Daniela Kolbe (SPD):
Ich kann aber auch die Gefühle der Betroffenen nach-

vollziehen; ich hoffe, das ist auch klar geworden. Ich 
würde mir auch ein Gespräch wünschen. Aber ehrlich: 
Ich finde keinen Gesprächsfaden zu der betroffenen 
Gruppe. Ich finde nur ein „Das stimmt alles nicht! Das 
ist nicht beschlossen worden! Das ist meine Maximal-
forderung!“.
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(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Immer 
nur hin und her verweisen!)

So werden wir definitiv nicht zu einer Lösung kommen.
(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 

der CDU/CSU)
Deswegen der Appell: Nur ein Abrücken von den 

Maximalforderungen und nur ein Akzeptieren der Geset-
zeslage können hier einen Gesprächsfaden überhaupt er-
möglichen. Da sind die Bundesregierung und die Koali-
tionsfraktionen nicht diejenigen, –

Vizepräsident in Claudia Roth:
Frau Kollegin.

Daniela Kolbe (SPD):
– die hier den ersten Schritt machen müssen.
Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Zuruf von der LINKEN: Was 
heißt das eigentlich?)

Vizepräsident in Claudia Roth:
Vielen Dank, Frau Kollegin Kolbe. – Jetzt ist der 

nächste Redner für die FDP-Fraktion Pascal Kober.
(Beifall bei der FDP)

Pascal Kober (FDP):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Stellen wir uns zwei Rentner vor, die in der DDR der 
gleichen Arbeit nachgegangen sind, die beide SED-kri-
tisch eingestellt waren und denen deshalb vom Regime 
vielleicht sogar auch beruflich Steine in den Weg gelegt 
worden sind. Die eine Person schafft es noch zu DDR- 
Zeiten in die Freiheit in den Westen, kann vielleicht sogar 
noch mal eine neue Existenz aufbauen, die andere nicht; 
sie bleibt bis 1990 in der DDR eingesperrt. Wie sollen die 
beiden rentenrechtlich behandelt werden?

Demjenigen, der in den Westen geflohen war, hatte 
man zunächst in Aussicht gestellt, nach dem sogenannten 
Fremdrentengesetz behandelt zu werden. Ihm wurde 
damals gesagt: Weil die Daten aus dem DDR- 
Rentensystem nicht zugänglich sind, werden wir sozu-
sagen fiktiv Rentenpunkte gutschreiben. – Aber dabei 
blieb es am Ende nicht. Aus dem Verständnis, Gleiches 
nicht vollkommen ungleich behandeln zu wollen, ist es 
nach der Wende zu der jetzt bestehenden renten-
rechtlichen Regelung gekommen: Beide wurden und 
werden gleich behandelt.

Das wird von den Betroffenen als Vertrauensbruch 
empfunden. Es ist klar, dass dies bei den Betroffenen zu 
Unverständnis führen muss – wohlgemerkt bei Men-
schen, die eine Flucht- und Verfolgungsgeschichte hinter 
sich haben.

Es ist bedauerlich, dass die Bundesregierung nach der 
Einigkeit, die man noch in der vorletzten Wahlperiode 
über Parteigrenzen hinweg in der Bewertung gefunden 
hatte, weiterhin nichts umsetzt und nicht einmal einen 
Lösungsversuch unternommen hat. Wenn wir gemeinsam 

zu dem Einvernehmen kommen, dass wir keine universell 
gerechte Lösung finden können – Frau Kolbe hat das in 
ihrer Rede gerade anschaulich an Beispielen gezeigt –, 
weil eine jede solche Lösung – wie die Günstigerprüfung, 
von der Frau Kolbe gesprochen hat – wieder zu neuen 
Ungerechtigkeiten führen würde, kann der Schluss trotz-
dem freilich nicht sein, dass wir gar keine Lösung suchen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vielmehr sollten wir versuchen, denjenigen, die durch 
bestehende Ungerechtigkeiten besonders hart getroffen 
sind, eine Härtefallregelung zukommen zu lassen, die 
dem Einzelfall – so gut es eben geht und so gut es mög-
lich ist – gerecht wird.

(Zuruf des Abg. Matthias W. Birkwald [DIE 
LINKE])

Da ist unsere Meinung, und dafür werben wir, gerade 
auch bei den Koalitionsfraktionen. Geben Sie sich einen 
Ruck. Wir waren in der vorletzten Legislaturperiode nach 
meiner Erinnerung schon einmal weiter. Jetzt wäre noch 
Zeit. Lassen Sie es uns angehen, gemeinsam hier eine 
Lösung zu finden!

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident in Claudia Roth:
Vielen Dank, Pascal Kober. – Nächster Redner: für die 

Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen Markus Kurth.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Markus Kurth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich glau-

be, die letzten Redebeiträge haben tatsächlich deutlich 
gemacht, dass man sehr differenziert auf dieses Problem 
gucken muss, und zwar auch bei vollstem Verständnis für 
die emotionale Erregung, die die Betroffenen haben, für 
die DDR-Altübersiedlerinnen und -Altübersiedler, wie 
wir es hier auf der Tribüne ja auch – unstatthafterweise 
allerdings, muss man sagen – erleben konnten.

(Corinna Rüffer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber völlig nachvollziehbar!)

Mit Ihnen, den Linken, haben wir in den letzten Jahren 
ja auch immer wieder zusammengearbeitet, um das Pro-
blem anzugehen: im Petitionsausschuss und vor wenigen 
Jahren auch im Rahmen eines gemeinsamen Antrags. 
Allerdings darf man gerade angesichts dessen, was sich 
heute draußen vor den Türen des Bundestages abgespielt 
hat, nicht leichtfertig und inflationär mit dem Begriff des 
Rechtsbruchs umgehen und möglicherweise ungewollt 
den Eindruck vermitteln, es sei ein Akt von Willkür da 
gewesen.

(Beifall der Abg. Daniela Kolbe [SPD] und 
Dr. Martin Rosemann [SPD])

Das finde ich gerade in dieser Zeit, wo Rechtsstaatlich-
keit auch infrage gestellt wird, schwierig.
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In Ihrer Großen Anfrage – darum haben wir die auch 
nicht mitgezeichnet; das hätten wir sonst vielleicht 
getan – suggerieren Sie in gewisser Weise, dass die Deut-
sche Rentenversicherung ohne gültige Rechtsgrundlage 
handelt.

(Friedrich Straetmanns [DIE LINKE]: Nein!)
Das ist aber nachweislich falsch. Das Bundessozialge-
richt hat entschieden, das Bundesverfassungsgericht hat 
die Verfassungsbeschwerde nicht angenommen, und der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eine 
entsprechende Beschwerde ebenfalls verworfen. Das 
heißt nicht – das will ich ganz klar sagen –, dass wir es 
nicht mit einem politischen und moralischen Problem zu 
tun haben. Aber auf der Ebene, finde ich, sollten wir das 
debattieren und tatsächlich auch behandeln.

Die Enttäuschung der Betroffenen ist durchaus nach-
vollziehbar.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Sie haben auf die Bestandskraft ihrer Feststellungsbe-
scheide vertraut, laut denen die Erwerbsbiografien mit 
dem Fremdrentenrecht bewertet werden sollten. Aber 
wir haben ja auch in der Rede von Daniela Kolbe gehört, 
dass es eine sehr differenzierte Problem- und Gemenge-
lage gab. Ich gebe ganz offen zu, dass mir das in allen 
Facetten – wie bei den DDR-Bürgerinnen und DDR-Bür-
gern, die gesagt hatten: wir bleiben hier – vor einigen 
Jahren, als wir 2016 diesen Antrag gemacht hatten, nicht 
ganz klar war.

(Zuruf des Abg. Dr. Martin Rosemann [SPD])
Ich bin dafür, dass wir trotzdem an dieser Sache wei-

terarbeiten, dass wir vor allen Dingen erst mal rausfinden 
sollten – und zwar schnell; da könnte die Bundesregie-
rung handeln –: Was ist das Ausmaß des Problems? Wie 
viele Betroffene gibt es? Wo sind wirklich identifizierba-
re soziale Härtefälle, wo man etwas machen muss? – Wir 
haben ja auch bei anderen vom Renten-Überleitungsge-
setz Betroffenen – ich erinnere an die Arbeiterinnen und 
Arbeiter in der Braunkohleveredelung in der früheren 
DDR, die dringend Unterstützung brauchen – das Instru-
ment des Härtefallfonds. Ich hoffe, dass wir dort mög-
lichst bald und möglichst schnell zu Ergebnissen kom-
men.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der Abg. Daniela Kolbe [SPD] und 
Dr. Martin Rosemann [SPD])

Vizepräsident in Claudia Roth:
Vielen Dank, Markus Kurth.

(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ich nehme mir aber jetzt noch die fünf 
Sekunden, um anständig die Maske aufzuset-
zen!)

– Ja, ja, ja.

(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Da sieht nämlich sonst so unzivilisiert 
aus!)

– Nicht nur unzivilisiert.

(Markus Kurth [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist auch so!)

Letzte Rednerin in der Debatte: Jana Schimke für die 
CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Jana Schimke (CDU/CSU):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir als 

Sozialpolitiker haben sehr oft die Aufgabe, die Entschei-
dungen der Mütter und Väter der Wiedervereinigung zu 
debattieren und neu zu bewerten. Ich habe großen Res-
pekt vor dieser Leistung, die damals erbracht wurde, 
nämlich zwei so unterschiedliche Sozialsysteme, zwei 
so unterschiedliche Staaten zusammenzuführen und auf 
eine gemeinsame Grundlage zu bringen. Ich habe bis 
heute auch immer wieder großen Respekt, wenn ich 
sehe, wie viele Gedanken man sich tatsächlich gemacht 
hat, wie viel Abwägung letzten Endes stattgefunden hat. 
Das heißt nicht, dass man es immer jedem recht macht, 
aber dass man nach bestem Wissen und Gewissen gehan-
delt hat.

Und ich sage an dieser Stelle auch ganz deutlich: Ich 
kann gerade in sozialpolitischen Diskussionen, in aufge-
heizten Debatten, immer beide Seiten verstehen. Man 
kann in dieser Frage durchaus auch den Altübersiedlern 
Verständnis entgegenbringen, die unter schwierigsten 
Bedingungen die DDR verlassen haben, geflohen sind, 
ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, die mit der DDR, ihrer 
einstigen Heimat, abgeschlossen haben und auch ein Ver-
trauen in das Fremdrentengesetz entwickelten und darauf 
vertrauten, nach diesem Gesetz verrentet zu werden. Ich 
kann aber auch die Kolleginnen und Kollegen der Wen-
dezeit verstehen, die Entscheider der damaligen Zeit, die 
eine völlige Neubewertung der damaligen Lage vorneh-
men mussten und die vor allen Dingen zwei so unter-
schiedliche Systeme zusammenführen mussten.

Man muss an dieser Stelle aber eines sagen: Das 
Fremdrentengesetz hatte natürlich seine Berechtigung, 
auch für die Geflohenen zu damaliger Zeit, aber es hat 
natürlich mit dem Mauerfall, mit der Wiedervereinigung, 
mit der Herstellung eines einheitlichen Rentenrechts ein 
Stück weit seine Berechtigung verloren.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Nie-
mand, der nach dem 18. Mai 1990 gekommen 
ist, will etwas haben! Nur die, die davor ge-
kommen sind!)

Die Bundesrepublik hatte natürlich mit dem Mauerfall 
und mit der Wiedervereinigung einen Zugriff auf die 
gezahlten Beiträge, auf das ehemalige System der DDR, 
und das Fremdrentengesetz beruht ja genau auf dem Ge-
danken, dass man diesen Zugriff nicht hat. Insofern war 
es nach dem Mauerfall und nach der Wiedervereinigung 
eine komplett andere Situation, die auch eine neue 
Bewertung der Lage erforderlich machte.

Ich möchte, weil ja bis heute gefordert wird, nach 
Fremdrentengesetz verrentet zu werden, an dieser Stelle 
auch eines sagen: Wenn man dies tun würde und diese 
Menschen, die in der ehemaligen DDR gearbeitet haben 
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und dort Arbeitsleistungen erbracht haben, 
rentenrechtlich anders bewerten würde als alle anderen, 
die in der DDR zur selben Zeit gearbeitet haben, dann 
würden wir hier in der Tat sozialpolitische Ungerecht-
igkeiten schaffen. Unser höchstes Ziel in der Sozialpoli-
tik ist, immer für Ausgleich zu sorgen und immer gerech-
te Lösungen, auch wenn sie am Ende nicht jedem gefallen 
mögen, zu schaffen.

Vizepräsident in Claudia Roth:
Frau Kollegin, erlauben Sie eine Bemerkung oder Zwi-

schenfrage von Herrn Birkwald?

Jana Schimke (CDU/CSU):
Im Moment nicht. Herzlichen Dank.

Insofern geht es in der heutigen Debatte auch darum, 
einmal mehr festzuhalten, dass die deutsche Einheit eben 
auch eine Einheit im Recht bedeutet und die Entscheidun-
gen der damaligen Zeit auch heute noch gut und richtig 
sind.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident in Claudia Roth:
Vielen Dank. – Maske auf, Frau Kollegin! – Das Wort 

zu einer Kurzintervention hat der Kollege Matthias W. 
Birkwald.

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: Der 
hat aber heute schon gesprochen!)

Matthias W. Birkwald (DIE LINKE):
Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Kurzinter-

vention zulassen. – Ja, ich hatte das Wort. Aber ich habe 
den Kolleginnen ordentlich zugehört, und deswegen 
wollte ich beide, Frau Kolbe und Frau Schimke, etwas 
fragen, nämlich ob sie bereit sind, zur Kenntnis zu neh-
men, dass beispielsweise ein Diplomingenieur für Infor-
mationstechnik und Elektrotechnik, der im Jahr 1942 
geboren wurde, nach geltendem, aber nicht angewandtem 
Fremdrentengesetz 29,78 Entgeltpunkte hätte, jedoch 
nach dem Renten-Überleitungsgesetz, das aktuell auf 
die DDR-Altübersiedler angewandt wird, nur 13,98 Ent-
geltpunkte kriegt. Wenn er nicht aus der DDR geflohen 
wäre, sondern in der DDR geblieben wäre, dann hätte er 
28,6 Entgeltpunkte. Anders ausgedrückt: Diesem Mann 
werden gut 15,8 Entgeltpunkte genommen, und das sind 
525 Euro Rente. „Finden Sie das vertretbar und gerecht?“ 
ist meine Frage an Sie.

Hier wurde mehrfach gesagt: Wir sind bereit, Gesprä-
che zu führen. – Dann fordere ich Sie höflich, aber nach-
drücklich auf – die Bundesregierung, die Union, die SPD 
und alle, die Gutes mittun wollen –: Setzen Sie sich mit 
den Betroffenen an einen Tisch,

(Gabriele Hiller-Ohm [SPD]: Ja, haben wir 
gemacht!)

finden Sie eine gemeinsame Lösung, und kommen Sie 
den Betroffenen bitte nicht mit Härtefallregelungen 
oder Ähnlichem! Denn viele von ihnen hatten sich 
schnell und gut integriert, fleißig gearbeitet, eine neue 
Existenz aufgebaut und eine ordentliche Rente erarbeitet.

(Zuruf des Abg. Dr. Martin Rosemann [SPD])
Aber die Entwertung ihrer ostdeutschen Erwerbsbiogra-
fie, die demütigt sie bis heute.

Deswegen: Reden Sie miteinander, und lassen Sie uns 
alle gemeinsam nach einer Lösung suchen! Wenn Sie das 
machen, sage ich: Herzlichen Dank!

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. 
Corinna Rüffer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN])

Vizepräsident in Claudia Roth:
Vielen Dank, Kollege Birkwald. – Frau Schimke.

Jana Schimke (CDU/CSU):
Herr Kollege Birkwald, ich nehme natürlich zur 

Kenntnis, dass wir mit der Neubewertung der rechtlichen 
Lage auch eine Veränderung der persönlichen 
Rentensituation bewirkt haben. Das ist absolut richtig. 
Und das, was Sie gerade eben aufgezeigt haben, nämlich 
dass der studierte Ingenieur nach Renten-Überleitungsge-
setz rentenrechtlich anders gestellt ist, ist richtig. Das 
nehme ich zur Kenntnis. Aber: Worin, bitte schön, 
bestünde die Gerechtigkeit, wenn wir diese Personen-
gruppe, die in der DDR zu dortigen Löhnen und Geh-
ältern gearbeitet hat, auch heute noch rentenrechtlich 
anders bewerten würden als jene Menschen, die zur sel-
ben Zeit in diesem Land gearbeitet haben?

Noch mal: Es geht uns Sozialpolitikern darum, eine 
möglichst große Einheit in sozialpolitischen Fragen her-
zustellen, Gerechtigkeit herzustellen. Und das heißt 
nicht, Gesetze für Menschen so zu machen, dass sich 
alle damit wohlfühlen, sondern es geht vor allen Dingen 
darum, einen Ausgleich zu schaffen und letztendlich auch 
in der rechtlichen Argumentation sauber zu bleiben. Inso-
fern finde ich die Entscheidungen, die nach der Wieder-
vereinigung mit dem Renten-Überleitungsgesetz getrof-
fen wurden, auch aus heutiger Sicht richtig, auch wenn 
sie den einen oder anderen schlechtergestellt haben.

Vizepräsident in Claudia Roth:
Danke schön, Frau Kollegin Schimke. – Dann schließe 

ich die Aussprache.
Ich rufe die Zusatzpunkte 5 und 6 sowie Tagesord-

nungspunkt 19 auf:
ZP 5 Beratung des Antrags der Fraktionen CDU/CSU, 

SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Nationalismus und Rassismus die Stirn bie-
ten – Einfluss der Ülkücü-Bewegung zurück-
drängen
Drucksache 19/24388

ZP 6 Beratung des Antrags der Abgeordneten Sevim 
Dağdelen, Ulla Jelpke, Heike Hänsel, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE
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